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Verwaltungsvorschrift über die schulische und die duale Berufsausbildung 
mit integrierter Fachhochschulreife (doppelqualifizierender Bildungsgang) 

Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Vom 23. August 2002 

1. Geltungsbereich und Ziele 

1.1 Diese Verwaltungsvorschrift regelt die schulische und duale 
Berufsausbildung mit integrierter Fachhochschulreife 
gemäß der Verordnung zur Aufnahme, Ausbildung und Prü
fung an Fachoberschulen und über den Erwerb der Fach
hochsc.hulreife (Fachoberschulverordnung - FOSVO M-V) 
vorn 26. September 2001.I Sofern in der Verwaltungsvor
schrift keine anderen Festlegungen getroffen sind, gilt die 
Fachoberschulverordnung. 

1.2 Die Verwaltungsvorschrift umfasst die Bildungsgänge 

der mindestens zweijährigen Fachschulen, 
der dreijährigen Höheren Berufsfachschulen, 
der zweijährigen Höheren Berufsfachschulen sowie 
der mindestens dreijährigen dualen Berufsausbildung, 

die neben dem originären Bildungsabschluss durch Zusatz
unterricht und Zusatzprüfung gleichzeitig zum Erwerb der 
Fachhochschulreife führen. 

1.3 Für die originären Bildungsgänge gelten für die Ausbildung 
und Prüfung die Regelungen der betreffenden Schulart. 

1.4 Für die praktische Ausbildung in der dualen Berufsausbil
dung gilt das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 
(BGB!. 1 S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 40 des 
Gesetzes vom 10. November 2001 (BGB!. 1 S. 2992), zusam
men mit den darauf beruhenden Rechtsvorschriften. 

1.5 Ziel des Lernens und des Arbeitens ist der Erwerb des ori
ginären Berufsabschlusses sowie der Erwerb der Fachhoch
schulreife (doppelqualifizierende Bildungsgänge). 

1.6 Die Ausbildung soll den Schülern die erforderlichen Kennt
nisse und Fertigkeiten vermitteln, die zur Aufnahme der 
angestrebten Berufstätigkeit sowie zur Aufnahme eines 
Fachhochschulstudiums befähigen. 

2. Errichtung der Bildungsgänge . 

Die Einrichtung der Bildungsgänge gemäß Nummer 1.2 
bedarf der Zustimmung der zuständigen Schulaufsichts
behörde. Der Antrag auf Errichtung eines doppelqualifizie
renden Bildungsgangs ist für das kommende Schuljahr bis 
zum 15 . September des laufenden Schuljahres an die zustän
dige Schulaufsichtsbehörde zu stellen. Die geforderten 
Unterlagen gemäß Nummer 5.4 sind einzureichen. 
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3. Gliederung und Dauer der Bildungsgänge 

3.1 Die Gliederung der Bildungsgänge entspricht den Regelun
gen der originären schulischen und dualen Berufsausbil
dungsgänge. Der Zusatzunterricht zur Erlangung der Fach
hochschulreife wird mit den originären Bildungsgängen ver
zahnt. 

3.2 Die Lerninhalte der Fachschulen, der Höheren Berufsfach
schulen und der Berufsschulen werden mit den Lerninhalten 
der Fachoberschulen in integrativer Form vermittelt. Die 
fachliche und didaktisch-methodische Koordination des 
beruflichen Bildungsgangs mit den Inhalten, die zur Fach
hochschulreife führen, obliegt dem Koordinator für schul
fachliche Angelegenheiten der schulischen Vollzeitformen. 

3.3 Die Verweildauer in den Bildungsgängen gemäß Num
mer) .2 entspricht in der Regel der Dauer des originären Bil
dungsgangs. Die Bildungsgänge gemäß Nummer 1.2 An
strich 3 verlängern sich um die Verweildauer im notwendi
gen Betriebspraktikum. Kann ein Schüler innerhalb der Ver
weildauer nicht die Zulassung zu den Abschlussprüfungen 
erlangen, muss er den Bildungsgang verlassen. 

4. Aufnahme 

4.1 In einen beruflichen Bildungsgang gemäß Nummer 1.2 kann 
aufgenommen werden, wer das Zeugnis über den Realschul
abschluss und einen Notendurchschnitt von 2,5 nachweist 
sowie in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und 
den einschlägigen Naturwissenschaften mindestens befriedi
gende Noten erreicht hat. 

4.2 Schüler gemäß Nummer 1.2 Anstrich 4 und gegebenenfalls 
Bewerber gemäß Anstrich 2 weisen zusätzlich einen Berufs
ausbildungsvertrag für den jeweiligen Ausbildungsberuf 
nach. 

4.3 Schüler, die bereits einen Bildungsgang zum Erwerb der 
Fachhochschulreife mit Erfolg durchlaufen oder bereits 
anderweitig die Qualifikation für das Studium an einer 
Hochschule erworben oder die Prüfung zum Erwerb der 
Fachhochschulreife endgültig nicht bestanden haben, wer
den nicht zugelassen. 

4.4 Der Antrag auf Zulassung ist bis zum 28. Februar bei der 
zuständigen beruflichen Schule in dem Jahr, in dem die Auf
nahme angestrebt wird, zu stellen. Dem Antrag ist das Real
schulabschlusszeugnis beizufügen. Für einen doppelqualifi
zierenden Bildungsgang gemäß Nummer 1.2 Anstrich 4 und 
gegebenenfalls gemäß Anstrich 2 ist der Antrag vom Ausbil
dungsunternehmen im Einvernehmen mit der für den Aus-
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bildungsberuf zuständigen Stelle zu stellen. In diesem Fall 
ist dem Antrag zusätzlich eine beglaubigte Kopie des gefor
derten Berufsausbildungsvertrags beizufügen. 
Sollte das geforderte Abschlusszeugnis zum Bewerbungs
zeitraum noch nicht vorliegen, so ist das beglaubigte Halb
jahreszeugnis des letzten Schuljahres einzureichen. 

4.5 Über die Zulassung entscheidet die berufliche Schule. Wenn 
die erforderlichen Nachweise nicht oder unvollständig vor
liegen, kann die Zulassung nicht ausgesprochen werden. Die 
Zulassung kann vorbehaltlich der Leistungen im nachzurei
chenden Abschlusszeugnis ausgesprochen werden. Eine 
beglaubigte Kopie des Abschlusszeugnisses ist unverzüglich 
der aufnehmenden beruflichen Schule vorzulegen, die dann 
bis spätestens zum 15. Juli des Jahres, in dem die Aufnahme 
beantragt wird, über die Zulassung entscheidet. 
Ein Recht zur Aufnahme in einen doppelqualifizierenden 
Bildungsgang besteht nicht. 

4.6 Der doppelqualifizierende Bildungsgang kann an der beruf
lichen Schule nur eröffnet werden, wenn mindestens 20 Aus
zubildende je Klasse zu Beginn des Schuljahres die Ausbil
dung aufnehmen sowie eine Parallelklasse ohne Fachhoch
schulreifeausbildung an der Schule vorhanden ist. Misch
klassenbildung zur Erteilung des Zusatzunterrichts zur 
Erlangung der Fachhochschulreife ist im Einvernehmen mit 
den Ausbildungsunternehmen und der obersten Schulauf
sichtsbehörde möglich. Bei Nichteröffnung des Bildungs
gangs sind die Auszubildenden in die originäre Berufsaus
bildung umzuleiten. 

4.7 Der zuständigen Schulaufsichtsbehörde ist die Eröffnung des 
doppelqualifizierenden Bildungsgangs zum 1. August des 
Jahres, in dem die Ausbildung beginnt, anzuzeigen. 

5. Unterrichtsorganisation 

5 .1 Zum Erwerb der Fachhochschulreife wird in den Berufsaus
bildungsgängen gemäß Nummer 1.2 Zusatzunterricht im 
Umfang von vier Jahreswochenstunden zusätzlich zur ori
ginären Unterrichtsverpflichtung erteilt. 
Folgende zeitlichen Rahmenvorgaben müssen erfüllt wer
den: 

a) Sprachlicher Bereich 240 Unterrichtsstunden 
(Davon müssen jeweils 
mindestens 80 Unterrichts-
stunden auf das Fach Deutsch 
und auf das Fach Englisch entfallen) 

b) Mathematisch-naturwissen- 240 Unterrichtsstunden 
schaftlich-technischer Bereich 

c) Gesellschaftswissen- 80 Unterrichtsstunden 
schaftlicher Bereich 
(einschließlich wirtschafts-
wissenschaftlicher Inhalte) 

Diese Stunden werden jeweils in Verbindung mit dem ori
ginären (beruflichen) Bildungsgang und dem Zusatzunter
richt erfüllt. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um ent-

sprechende Unterrichtsangebote handelt, die den Standards 
gemäß Nummer 5.3 entsprechen und in den Rahmenplänen 
ausgewiesen sind. 

5.2 Der Zusatzunterricht ist in den Bildungsgängen gemäß Num
mer 1.2 Anstrich 1 bereits in die Stundentafeln des ori
ginären Bildungsgangs integriert; in den Bildungsgängen 
gemäß Nummer 1. 2 Anstrich 2 bis 4 ist der Zusatzunterricht 
zusätzlich zum originären Unterrichtsangebot zu erteilen . 

5.3 Die Lernziele und Lerninhalte richten sich nach den Rah
menplanvorgaben der integrierten Bildungsgänge, sie sind 
inhaltlich aufeinander abzustimmen. 
Die Standards der Vereinbarung über den Erwerb der Fach
hochschulreife in beruflichen Bildungsgängen (Beschluss 
der Kultusministerkonferenz vom 5. Juni 1998 in der jeweils 
gültigen Fassung) gemäß Anlage sind einzuhalten. 

5.4 Die Schule legt zur Genehmigung des doppelqualifizierenden 
Bildungsgangs einen integrierten Stoffverteilungsplan sowie 
die geplante Gesamtstundentafel der obersten Schulaufsichts
behörde zur Genehmigung vor. In ihm sind die zeitliche Pla
nung, die Lernziele sowie Lerninhalte der Ausbildungsjahre 
enthalten. 

6. Einzugsbereich 

Einzugsbereich für die Aufnahme von Schülern in den dop
pelqualifizierenden Bildungsgang ist das Land Mecklen
burg-Vorpommern. Eventuell notwendige Abstimmungen 
werden zwischen den Schulträgern unter Einbeziehung der 
Schulen getroffen. 

7. Versetzung 

7.1 Am Ende des jeweiligen Ausbildungsjahres entscheidet die 
Klassenkonferenz über die Versetzung in das nächste Aus
bildungsjahr. Zur Versetzungsentscheidung werden nur die 
Fächer der Stundentafel gemäß Nummer 5.4 herangezogen, 
die zur Erlangung der Fachhochschulreife notwendig sind. 
Die Versetzung richtet sich nach den Festlegungen der 
Fachoberschulverordnung. Die Versetzungsregelung trifft 
auch für die Schüler der Berufsschule zu, sofern sie sich in 
einem doppelqualifizierenden Bildungsgang zur Erlangung 
der Fachhochschulreife befinden. 

7.2 Die Versetzungsregelungen der originären Bildungsgänge 
gemäß Nummer 1.2 Anstrich 1 bis 3 bleiben unberücksichtigt. 
Schüler, die nicht versetzt werden, scheiden aus dem dop
pelqualifizierenden Bildungsgang aus. Sie können in einen 
parallelen Bildungsgang gleicher Ausbildungsrichtung ohne 
Fachhochschulreifeausbildung eintreten. 

7.3 Die Wiederholung eines Ausbildungsjahres ist auf Grund 
einer engen Verzahnung im doppelqualifizierenden Bil
dungsgang nicht möglich. Auszubildende, die den Anforde
rungen des Bildungsganges nicht gewachsen sind, können 
ihre Ausbildung beenden und in einen parallelen Bildungs
gang gleicher Ausbildungsrichtung ohne Fachhochschulrei
feausbildung eintreten. 
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8. Abschlussprüfungen 

8.1 Schüler der dualen Berufsausbildung legen am Ende der 
Ausbildung die Abschlussprüfung der Berufsausbildung vor 
der jeweils zuständigen Stelle, Schüler der schulischen 
Berufsausbildung gemäß der jeweiligen Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung ab. 

8.2 Die Abschlussprüfung zur Erlangung der Fachhochschulrei
fe richtet sich nach den Festlegungen der Fachoberschulver
ordnung. Sie wird an den beruflichen Schulen in der Regel 
im Rahmen der originären Fachoberschulprüfung durchge-

. führt. Zur mündlichen Fachoberschulabschlussprüfung kann 
zugelassen werden, wer den erfolgreichen Abschluss der 
Berufsausbildung nachweist. 

8.3 Der Erwerb der Fachhochschulreife ist nur bei erfolgreichem 
Abschluss der Berufsausbildung möglich. Der Erwerb des 
originären Berufsabschlusses ist ohne die Erlangung der 
Fachhochschulreife möglich. 

8.4 Eine nicht bestandene Abschlussprüfung zur Erlangung der 
. Fachhochschulreife kann auf Antrag einmal als Ganzes wie

derholt werden. Der Prüfungsausschuss legt den Termin der 
Wiederholungsprüfung fest. 

9. Zeugnisse 

9.1 Schüler des doppelqualifizierenden Bildungsgangs erhalten 
am Ende des Ausbildungsjahres ein Jahreszeugnis. Die 
Fächer, die zur Erlangung der Fachhochschulreife führen, 
sind auszuweisen. 

9.2 Am Ende des doppelqualifizierenden Bildungsgangs erhal
ten die Schüler nach Bestehen der Abschlussprüfung das 
Abschlusszeugnis des originären Bildungsgangs. Auf dem 
Abschlusszeugnis sind die Fächer, die zur Erlangung der 
Fachhochschulreife führen, sowie die Durchschnittsnote 
auszuweisen. 

9.3 Für Schüler, die die Abschlussprüfung zur Erlangung der 
Fachhochschulreife nicht bestehen, richtet sich die Zeugnis
erstellung nach den Festlegungen des originären Bildungs
gangs zur Erlangung des Berufsabschlusses. 

10. Anlagen 

Die Anlage ist Bestandteil dieses Erlasses. 

11. In-Kraft-Treten 

. Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. August 2002 in Kraft. 
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